
In Kraft getreten am: 2V. J2 . 2oA> 
Stand: 10.11.2010 

Satzung 
der Gemeinde Baindt zur Änderung und Erweiterung des vorhabenbezogenen 

Bebauungsplans „Sondergebiet Logistik", Baindt - Schwarzes Loch 
mit örtlichen Bauvorschriften 

Nach §§ 12, 10 BauGB, § 74 LBO für Baden-Württemberg i. V. m. § 4 der Gemeindeordnung für 

Baden-Württemberg, jeweils in der gültigen Fassung, hat der Gemeinderat der Gemeinde Baindt 

in der öffentlichen Sitzung vom 30.11.2010 die Änderung und Erweiterung des 

vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Sondergebiet Logistik", Baindt - Schwarzes Loch mit 

örtlichen Bauvorschriften als Satzung beschlossen. 

§ 1  
Bestandteile der Satzung 

(1) Bestandteile der Satzung sind: 

- der zeichnerische Teil der Änderung und Erweiterung des vorhabenbezogenen 

Bebauungsplans „Sondergebiet Logistik", Baindt - Schwarzes Loch vom 10.11.2010; 

- die Bebauungsvorschriften, bestehend aus textlichen Festsetzungen und örtlichen 

Bauvorschriften vom 10.11.2010 und 

- der Maßnahmenplan des Grünordnungsplans zur Änderung und Erweiterung des 

vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Sondergebiet Logistik", Baindt - Schwarzes Loch 

(Plan Nr. 860/02) vom 10.11.2010, soweit die vorgesehenen Maßnahmen innerhalb des 

räumlichen Geltungsbereichs des zeichnerischen Teils vom 10.11.2010 umzusetzen sind. 

(2) Der zeichnerische Teil vom 10.11.2010 ist zugleich Vorhaben- und Erschließungsplan 

und vorhabenbezogener Bebauungsplan. 

§ 2  
Begründung der Satzung 

(1) Die Begründung vom 10.11.2010 ist der Satzung beigefügt, ohne Bestandteil derselben zu 

sein. 

(2) Der Umweltbericht vom 10.11.2010 einschließlich des Fachbeitrags Grundlagen vom 

18.12.2009 (Anlage 1 zum Umweltbericht) und des Fachbeitrags Fauna, europäischer 
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Arten- und Gebietsschutz vom 18.12.2009 (Anlage 2 zum Umweltbericht) sowie der 

Grünordnungsplan vom 10.11.2010 - soweit er nicht Bestandteil der Satzung ist - sind 

gesonderte Teile der Begründung. 

§3.. 
Inhalte der Änderung 

(1) Der räumliche Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Sondergebiet 

Logistik" wird nach Maßgabe des zeichnerischen Teils zur Änderung und Erweiterung 

des vorhabenbezogenen Bebauungsplans vom 10.11.2010 erweitert. 

(2) Die Festsetzungen des vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Sondergebiet Logistik" 

werden im räumlichen Geltungsbereich des zeichnerischen Teils der Änderung und 

Erweiterung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Sondergebiet Logistik" vom 

10.11.2010 neu gefasst. Maßgeblich sind: 

die Festsetzungen im zeichnerischen Teil der Änderung und Erweiterung des 

vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Sondergebiet Logistik" vom 10.11.2010 und 

die textlichen Festsetzungen und örtlichen Bauvorschriften vom 10.11.2010, 

(3) Die Grundstücksfläche und die Baumassenzahl werden für den gesamten räumlichen 

Geltungsbereich der Satzung der Gemeinde Baindt zum vorhabenbezogenen 

Bebauungsplan mit örtlichen Bauvorschriften „Sondergebiet Logistik" vom 29.11.2004 

neu festgesetzt. 

§4 
Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt mit der ortsüblichen Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses nach § 10 

Abs. 3 BauGB in Kraft. 
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Der Inhalt dieser Satzung mit den Bestandteilen nach § 1 stimmt mit dem Satzungsbeschluss des 

Gemeiderats vom 30.11.2010 überein. Die Satzung und ihre Bestandteile werden hiermit 

ausgefertigt. 

Baindt, den 01.12.2010 

Elmar Buemann 
(Bürgermeister) 
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Bebauungsvorschriften 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Sondergebiet Logistik", 1. Änderung 

A. Rechtsgrundlagen 

1. Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung vom vom 23. September 2004, zuletzt geändert 

durch Gesetz vom 31.07.2009 (BGBl I, S. 2585) 

2. Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung -

BauNVO) in der Neufassung vom 23.01.1990, zuletzt geändert durch Gesetz vom 

22.04.1993 (BGBl I, S.466) 

3. Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts 

(Planzeichenverordnung - PlanzVO'90) in der Fassung vom 18.12.1990 (BGBl I 1991, 

S.58) 

4. Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) in der Fassung vom 08.08.1995, 

zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.12.2009 (GBl. S. 809, 814) 

5. Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24.07.2000, zuletzt 

geändert durch Gesetz vom 4. Mai 2009 (GBl. S. 185) 
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B. Textliche Festsetzungen 
gemäß § 9 BauGB 

1. Art der baulichen Nutzung 

1.1 Als Art der baulichen Nutzung wird ein Sondergebiet „Logistik" nach § 11 BauNVO 

festgesetzt. 

1.2 Zulässig sind alle baulichen Anlagen und Nebenanlagen zur Durchführung von 

Speditions-, Lagerei- und Frachtführertätigkeiten einschließlich aller dazugehörenden 

Nebentätigkeiten. 

1.3 Nach Maßgabe der Eintragung im zeichnerischen Teil sind insbesondere folgende 

bauliche Anlagen zulässig: 

- Hochregallager; 

Gebäude für Konfektionierung. 

1.4 Im zeichnerischen Teil eingetragene Verkehrsflächen im Geltungsbereich des 

Bebauungsplans sind private Verkehrsflächen mit Ausnahme des 

landwirtschaftlichen Weges. 

1.5 Nebenanlagen sind nach § 14 Abs. 1 und Abs. 2 BauNVO auch außerhalb der 

überbaubaren Fläche zulässig. 

1.6 Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zu belastende Flächen: 

L 1: Leitungsrecht zu Gunsten der Gemeinde Baindt für die Abwasserleitung. 

2. Maß der baulichen Nutzung 

2.1 Das Maß der baulichen Nutzung ergibt sich aus den Eintragungen im zeichnerischen 

Teil. Festgesetzt werden die überbaubaren Grundstücksflächen, die Baumassenzahl 

sowie die Höhe der baulichen Anlagen. Die Angaben zur überbaubaren 
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Grundstücksfläche und zur Baumassenzahl beziehen sich auf das gesamte 

Baugrundstück. 

2.2 Die Grundfläche als Gesamtmaß aller baulichen Anlagen nach § 19 BauNVO beträgt 

55.000 m2. 

2.3 Die Baumassenzahl beträgt 5,0. 

2.4 Die tnax. Höhe der baulichen Anlagen ergibt sich aus den Eintragungen im 

zeichnerischen Teil. Das Höhenmaß bestimmt sich in Metern über NN. 

Technische Einrichtungen dürfen die im zeichnerischen Teil festgesetzten Höhen auf 

dem Hochregallager und sonstigen Gebäuden jeweils bis max. 2 m überschreiten. 

Technische Einrichtungen, die nicht in Gebäude integriert sind, sind bis zu einer 

maximalen Höhe von 5 m über Geländeoberkante zulässig. 

3. Überbaubare Grundstücksfläche 

Die überbaubaren Grundstücksflächen sind im zeichnerischen Teil durch Baugrenzen 

festgesetzt. 

4. Bauweise 

Es wird abweichende Bauweise nach § 22 Abs. 4 BauNVO festgesetzt. 

Gebäudelängen über 50 m sind zulässig. 

5. Abgrabungen 

Die Einebnung des Geländes ist bis auf eine Höhe von 453,70 m über NN zulässig. 

Abweichungen von dieser Höhenlage um +/- 2 m sind zulässig. 
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6. Grünordnerische F estsetzungen 

Die im Maßnahmenplan des Grünordnungsplans zur Änderung und Erweiterung des 

vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Sondergebiet Logistik4', Baindt - Schwarzes 

Loch (Plan Nr. 860/02) festgesetzten Maßnahmen zur Vermeidung, Minderung und 

Kompensation der Eingriffe in Natur und Landschaft werden wie folgt verbindlich 

festgesetzt: 

6.1 Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 

6.1.1 Maßnahme V 2: 

Die hochstämmigen Laubbäume und Sträucher an der östlichen, nördlichen und 

westlichen Plangebietsgrenze sind zu erhalten und zu pflegen. Die Gehölze sind 

gemäß DIN 18920 und RAS-LP 4 zu schützen. Bei Abgang sind die Gehölze 

gleichwertig zu ersetzen. 

6.1.2 Maßnahme V 3: 

Auf dem Betriebsgelände darf kein Streusalz verwendet werden. 

6.1.3 Maßnahme V 5: 

Die extensiv genutzte Wiese ist auf der im zeichnerischen Teil der Änderungssatzung 

festgesetzten Fläche zu erhalten und zu pflegen. Die Wiese ist nicht zu düngen; sie ist 

entweder zwei Mal pro Jahr zu mähen oder extensiv zu beweiden. 

6.1.4 Maßnahme V 6: 

Die extensiv genutzten Kraut- und Ruderalsäume sind zu erhalten und zu pflegen. 

Die Flächen sind einmal pro Jahr zu mähen. Das Mähgut ist abzufahren 

6.1.5 Maßnahme V 7: 

Die Gehölzpflanzungen aus standortgerechten Bäumen und Sträuchern sind zu 

erhalten. 
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6.1.6 Maßnahme V 8: 

Das bestehende Waldstück (Waldbiotop, Natura-2000-Schutzgebiet) einschließlich 

des Waldsaums ist zu erhalten. 

6.1.7 Maßnahme M 2: 

Gering belastetes Niederschlagswasser ist über das bestehende Regenrückhaltebecken 

zu sammeln und gedrosselt in den Oberen Bampfen einzuleiten. Möglicherweise 

vorbelastetes Niederschlagswasser der Verkehrsflächen ist über die bestehenden 

Regenklär- und Regenrückhaltebecken dem Oberen Bampfen zu leiten. Die 

Vorgaben des ATV-DVWK-Merkblatts M 153 sind einzuhalten. 

6.1.8 Maßnahme M 3: 

Es sind insektenschonende Natrium-Niederdrucklampen und Lampenträger mit 

verschlossenen Gehäusen zu verwenden, die das Licht weitmöglichst bündeln und 

zielgerichtet auf die Verkehrsflächen lenken; das Beleuchtungsniveau ist im Zeitraum 

zwischen 22.00 Uhr und 4.00 Uhr durch Dimmvorrichtungen auf die Hälfte 

abzusenken. 

6.1.9 Maßnahme M 4: 

Entlang der nördlichen Grenze des Betriebsgelände ist das Gelände bis zu einer Höhe 

von 1,50m mit einer Böschungsneigung von 1:3 bis 1:5 landschaftsgerecht zu 

modellieren. 

6.1.10 Maßnahme M 5: 

Die teilversiegelte Fläche des Feldwegs ist zu entsiegeln, mit Oberboden anzudecken 

und mit autochthonem Saatgut anzusähen. Die Fläche ist zwei mal pro Jahr zu 

mähen; das Mähgut ist abzufahren. Die Fläche ist nicht zu düngen. 

6.1.11 Maßnahme M 6: 

Die unbelasteten Hofflächen sowie Fuß- und Wirtschaftswege sind mit offenporigen 

Belägen auszuführen. Geeignete Beläge sind Schotterrasen oder wassergebundene 
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Decken. 

6.2 Ausgleichsmaßnahmen 

6.2.1 Maßnahme Kl: 

Im Randbereich des Betriebsgeländes und der Kompensationsflächen sind dichte und 

hohe Sicht- und Immissionsschutzgehölze aus standortgerechten heimischen 

Gehölzen zu pflanzen. In und zwischen den Reihen sind Sträucher in der Qualität Str. 

3vx oB 100-150 cm im Abstand von 2m zu pflanzen. Pro 10 Sträucher ist max. ein 

standortheimischer Laubbaum in der Qualität Hochstamm StammU 16-18cm zu 

pflanzen. Es ist eine 3-jährige Erziehungspflege durchzuführen. Bei Ausfällen ist für 

gleichwertigen Ersatz zu sorgen. Es sind Arten entsprechend folgender Pflanzliste zu 

verwenden: 

Baumarten: 

Acer campestre Feld-Ahorn 

Carpinus betulus Hainbuche 

Prunus avium Vogel-Kirsche 

Prunus padus Trauben-Kirsche 

Sorbus aucuparia Eberesche 

Straucharten: 

Corylus avellana 

Lonicera xylosteum 

Euonymus europaea 

Viburnum opulus 

Cornus sanguinea 

Prunus spinosa 

Rosa arvensis 

Hasel 

Heckenkirsche 

Pfaffenhütchen 

Wasser-Schneeball 

Blut-Hartriegel 

Schlehe 

Feld-Rose 
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Sambucus nigra Schwarzer Holunder 

Es ist bevorzugt autochthones Pflanzenmaterial zu verwenden. 

6.2.2 Maßnahme K 2: 

Zwischen den neu anzulegenden Gehölzgruppen sowie im Bereich der 

Entwässerungsmulde sind extensive Krautsäume anzulegen. Die Ansaat hat mit 

autochthonem Saatgut zu erfolgen. Die Mahd erfolgt ein Mal pro Jahr mit Abfuhr de 

Mähguts. Die Flächen sind nicht zu düngen. 

6.2.3 Maßnahme K 3: 

Im Randbereich des Betriebsgeländes sind standortgerechte hohe Bäume zu pflanzen 

und dauerhaft zu unterhalten. Es hat eine dreijährige Erziehungspflege zu erfolgen. 

Bei Ausfall sind die Bäume gleichwertig zu ersetzen. Es ist bevorzugt autochthones 

Pflanzmaterial zu verwenden. Als Pflanzqualität und -große wird H mB Stu 16-18 

festgelegt. Die Arten der Bäume sind aus folgender Pflanzliste auszuwählen: 

Acer pseudoplatanus 

Carpinus betulus 

Prunus avium 

Fraxinus excelsior 

Tilia cordata 

Quercus robur 

Berg-Ahorn 

Hainbuche 

Vogel-Kirsche 

Esche 

Winter-Linde 

Stiel-Eiche 

6.2.4 Maßnahme K 4: 

Im Betriebsgelände sind mäßig extensiv gepflegte private Grünflächen anzulegen. 
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C. Örtliche Bauvorschriften nach § 74 Abs.l LBO 

1. Außenwandmaterialien: 

Als Außenwandmaterialien dürfen nur Sichtbeton, Verputz und Bleche verwendet 

werden. Für Bleche sind nicht reflektierende Materialien und gedeckte 

Farbgestaltung vorzusehen. Als Außenwandfarben sind zulässig saphirblau (RAL 

5003) mit goldgelber Schrift (RAL 1004) und Alu natur (ähnlich RAL 9006), für die 

Betonteile ist lichtgraue Farbgestaltung (RAL 7035) vorgeschrieben. 

2. Zulässigkeit von Werbeanlagen: 

Werbeanlagen (auch freistehende) sind nur unterhalb der festgesetzten 

Gebäudehöhen zulässig. Leuchtreklamen aller Art dürfen nicht in die freie 

Landschaft hineinwirken und keine Blendwirkung erzeugen. Werbeanlagen mit 

wechselndem Licht sind nicht zugelassen. 

3. Größe der Werbeanlagen: 

Die Größe der Werbeanlagen wird wie folgt festgesetzt: 

3.1 Die Schriftzüge „Dachser" an den Fassaden dürfen an der Fassade des 

Hochregallagers eine Größe von 2 m x 10,80 m nicht überschreiten. 

3.2 Sonstige Firmenschilder auf dem Betriebsgrundstück sind zulässig bis zu einer Größe 

von 1,20 m x 1,20 m mit einer Höhe bis zu 1,80 m über Geländeniveau. 

3.3 Fahnenmasten dürfen eine Höhe von 9 m über Geländeniveau nicht überschreiten. 

Fahnenmasten dürfen nur im Innern des Betriebsgeländes aufgestellt werden. 

4. Die Einfriedung ist als Maschendraht- oder Stahlmattenzaun mit einer max. Höhe 

von 1,80 m über Gelände zulässig. 
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Hinweise: 

1. Die Einleitung von Niederschlagswasser in den Bampfen bedarf der 

wasserrechtlichen Erlaubnis. Diese ist Gegenstand eines beim LRA Ravensburg zu 

beantragenden gesonderten wasserrechtlichen Verfahrens. 

2. Eingriffe in das angrenzende flächenhafte Naturdenkmal „Schwarzes Loch" 

(gleichzeitig gesetzlich geschütztes Biotop) sind auszuschließen. 

3. Das Grundstück Flst. Nr. 365/2 zwischen dem Wassergraben (Flst. 363) und dem 

landwirtschaftlichen Weg (Flst. 365/105) ist nach der vorläufigen 

Hochwasserkartierung des Landes Baden-Württemberg ein Überschwemmungsgebiet 

i. S. d. § 76 Abs. 1, 3 WHG. Die §§ 77, 78 WHG sind zu beachten. Danach ist das 

Überschwemmungsgebiet als Retentionsfläche zu erhalten (§ 77 S. 1 WHG). 

Geländeveränderungen sind prinzipiell unzulässig (§ 78 Abs. 1 WHG). 

Die Bebauungsvorschriften in vorliegender Form wurden vom Gemeinderat in öffentlicher 

Sitzung vom 30.11.2010 beschlossen. Sie werden hiermit ausgefertigt. 

Baindt, den 01.12.2010 
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Begründung zur Änderung und Erweiterung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 
„Sondergebiet Logistik", Baindt - Schwarzes Loch 

1. Allgemeine Planbegründung 

1.1 Anlass der Planaufstellung 

Die Firma Dachser GmbH & Co.KG plant die bauliche Erweiterung des bestehenden 

Logistikzentrums Bodensee-Oberschwaben am Standort „Schwarzes Loch" in 

Baindt. Die Errichtung des Logistikzentrums wurde durch den am 07.12.2004 von 

der Gemeinde Baindt beschlossenen vorhabenbezogenen Bebauungsplan 

„Sondergebiet Logistik" ermöglicht. Das Logistikzentrum wurde Anfang Januar 2006 

in Betrieb genommen und hat sich seither sehr erfolgreich entwickelt. Dachser konnte 

zahlreiche renommierte Unternehmen aus der Region als Kunden gewinnen. Die 

Nachfrage ist insbesondere im Bereich der sogenannten Kontraktlogistik derart hoch, 

dass Anfragen bedeutender Kunden mangels verfügbarer Kapazitäten im 

Lagerbereich nicht mehr umgesetzt werden können. Um die Engpässe zu beseitigen, 

beabsichtigt die Firma Dachser die Erweiterung des Hochregallagers nach Norden 

um ein 3. und 4. Hallenschiff. Zudem soll westlich der neuen Hallenschiffe ein 

Konfektionierungsgebäude errichtet werden. 

Die Erweiterung um ein drittes Hallenschiff ist auf Grundlage des bestehenden 

Bebauungsplans „Sondergebiet Logistik" möglich. Der Bau eines vierten 

Hallenschiffs und der Bau des Konfektionierungsgebäudes machen jedoch eine 

Änderung und Erweiterung dieses Bebauungsplans notwendig. Der Anstieg der 

Nachfrage nach Logistikdienstleistungen und die damit verbundenen 

Kapazitätsanforderungen waren in ihrem Umfang bei der ursprünglichen Planung 

nicht vorhersehbar gewesen. 

Die Firma Dachser hat daher am 17.09.2008 gem. § 12 Abs. 2 Satz 1 BauGB den 

Antrag auf Einleitung eines Bebauungsplanverfahrens zur Änderung und Erweiterung 

des vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Sondergebiet Logistik" gestellt. Der 

D VPI.lniiiigsordncr Drichser\Beb;njungsplari\Satzurig Iu U 201U doc 13/23 



Stand: 10.11.2010 

Gemeinderat der Gemeinde Baindt ist dem Antrag durch Aufstellungsbeschluss vom 

04.11.2008 nachgekommen. 

1.2 Gegenstand und Ziel der Planung 

Die Änderung und Erweiterung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 

„Sondergebiet Logistik" Planung soll die rechtlichen Voraussetzungen für die 

geplante Erweiterung des Hochregallagers und den Bau des 

Konfektionierungsgebäudes schaffen. 

Der räumliche Geltungsbereich des zeichnerischen Teils beschränkt sich auf 

denjenigen Bereiche des vorhabenbezogenen Bebauungsplans, in dem zeichnerische 

Festsetzungen geändert werden müssen. Im Geltungsbereich des zeichnerischen Teils 

werden sowohl die zeichnerischen als auch die textlichen Festsetzungen aus Gründen 

der Rechtsklarheit vollständig neu gefasst. 

Die Festsetzungen zur Grundfläche und zur Baumassenzahl werden mit Geltung für 

den gesamten räumlichen Geltungsbereich der bestehenden Satzung zum 

vorhabenbezogenen Bebauungsplan mit örtlichen Bauvorschriften „Sondergebiet 

Logistik" vom 29.11.2004 geändert. Grundfläche und Baumassenzahl sind auf das 

gesamte Baugrundstück bezogen (§§ 19, 21 BauNVO). Dieses reicht über den 

Geltungsbereich des zeichnerischen Teils zur Änderung des vorhabenbezogenen 

Bebauungsplans vom 10.11.2010 hinaus. 

Die Planung dient der Erhaltung und Schaffung von Arbeitsplätzen in Baindt und im 

Landkreis Ravensburg. Sie soll zudem die Schaffung von in der Region nur 

unzureichend vorhandenen Hochregallagerkapazitäten ermöglichen. Dadurch soll die 

Planung zur Sicherstellung einer ausreichenden Versorgung der regionalen 

Wirtschaft mit Logistikdienstleitungen und zur Reduktion des Schwerlastverkehrs 

beitragen. Die Planung ist zur städtebaulichen Entwicklung erforderlich i. S. d. § 1 

Abs. 3 S. 1 BauGB. 
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1.3 Vorgaben höherrangiger Planungen 

1.3.1 Flächennutzungsplan 

Das Logistikzentrum am Standort „Schwarzes Loch" ist im geltenden 

Flächennutzungsplan des Gemeindeverwaltungsverbands Mittleres Schussental 

dargestellt. Die Erweiterung des Bebauungsplans „Sondergebiet Logistik" ist von 

dieser Darstellung abgedeckt. Die geringe Erweiterungsfläche (1.218 m2) ist im 

Flächennutzungsplan maßstäblich nicht zu erkennen. Die Änderung des 

vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Sondergebiet Logistik" kann daher gemäß § 8 

Abs. 2 S. 1 BauGB aus dem Flächennutzungsplan entwickelt werden, ohne dass es 

einer Anpassung des Flächennutzungsplans bedarf. 

1.3.2 Raumordnung 

Die Planung steht in Einklang mit den Vorgaben der Raumordnung. 

1.3.2.1 Regionaler Grünzug 01 

Insbesondere besteht kein Konflikt mit dem Ziel Nr. 3.2.2 des Regionalplans 

Bodensee-Oberschwaben (Regionaler Grünzug 01). Das Regierungspräsidium 

Tübingen hat bei der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 

„Sondergebiet Logistik" die Zielabweichung durch Bescheid vom 03.06.2004 

zugelassen. Hiervon ist auch die geplante Erweiterung des Logistikzentrums 

abgedeckt. Nach Ziffer 3 des Bescheids bedarf es nur bei wesentlichen Änderung des 

Vorhabens- und Erschließungsplans der Zustimmung der höheren 

Raumordnungsbehörde. Die geplante Änderung und Erweiterung bleibt unterhalb der 

Wesentlichkeitsschwelle. Dies wurde bereits im Zuge der frühzeitigen 

Behördenbeteiligung mit dem Regierungspräsidium Tübingen und dem 

Regionalverband Bodensee-Oberschwaben abgestimmt. Danach ist kein erneuter 

Zielabweichungsantrag notwendig. 
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1.3.2.2 Verdichtungsraum 

Die Planung entspricht auch im Übrigen den Vorgaben übergeordneter Planungen. 

Baindt liegt in der Randzone des Verdichtungsraums Bodensee (Nr. 2.2.1 LEP 2002). 

Nach dem Grundsatz Nr. 2.2.2 LEP 2002 sind Verdichtungsräume als Wohn-, 

Produktions- und Dienstleistungsschwerpunkte mit hochwertigem Infrastruktur- und 

Arbeitsplatzangebot zu sichern und weiter zu entwickeln. Die Verfügbarkeit 

leistungsfähiger Logistikdienstanbieter ist hierfür wesentliche Voraussetzung. Die 

Planung stärkt das Logistikzentrum in Baindt und trägt damit zur Verwirklichung des 

raumordnerischen Grundsatzes bei. 

1.3.2.3 Landesentwicklungsachse 

Das Vorhaben befindet sich zudem im Bereich einer Landesentwicklungsachse, die 

entlang der B 30 durch das Schussental von Friedrichshafen bis Ulm verläuft. Das 

System der Entwicklungsachsen soll ein Netz leistungsfähiger, gebündelter Verkehrs

und Versorgungsinffastruktur sein (Nr. 2.6.1 LEP 2002). Die Erweiterung des 

Logistikzentrums Dachser leistet hierzu einen wichtigen Beitrag. 

1.4 Umweltschutz 

1.4.1. Umweltziele 

Im Planungsverfahren wurden die betroffenen öffentlichen und privaten Belange 

sorgfältig ermittelt und bewertet (§§ 1 Abs. 7, 2 Abs. 3 BauGB). Besondere 

Beachtung haben die Belange des Umweltschutzes erfahren (§§ 1 Abs. 6 Nr. 7, 2 

Abs. 4 BauGB). Erklärtes Ziel der Planung ist es, die beabsichtige Erweiterung des 

Logistikzentrums umweltverträglich zu gestalten. Erhebliche Beeinträchtigungen und 

schädliche Umwelteinwirkungen auf Mensch und Natur sind zu vermeiden. 

Insbesondere soll die Umgebung vor zusätzlichen Lärm- und Lichtimmissionen 

möglichst geschützt werden. Die Bebauung soll möglichst gut in die umgebende 

Landschaft eingebunden werden. 
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1.4.2 U mweltpr üfung 

Zur Ermittlung und Bewertung der voraussichtlichen erheblichen 

Umweltauswirkungen der Planung wurde gemäß § 2 Abs. 4 S. 1 BauGB eine 

Umweltprüfung durchgeführt. Untersucht wurden die Auswirkungen der Planung auf 

Menschen, Pflanzen und Lebensräume, Tiere, Biologische Vielfalt, Boden, Wasser, 

Klima, Landschaft, Kulturgüter und sonstige Sachgüter, Natura-2000-Gebiete, 

sonstige Schutzgebiete und geschützte Objekte. Besondere Aufmerksamkeit wurde 

auf die Schall- und Lichtwirkungen sowie die klimatischen Auswirkungen des 

Vorhabens verwendet. Die Lärmwirkungen waren ebenso wie die Lichtwirkungen 

Gegenstand einer besonderen Untersuchung. Bezüglich der klimatischen 

Auswirkungen wurden spezielle sachverständige Informationen (Prof. Schwab, PH 

Weingarten) eingeholt. 

Die Umweltprüfung kommt insgesamt zu dem Ergebnis, dass unter Berücksichtigung 

der in der Planung vorgesehenen Vermeidungs-, Verringerungs- und 

Kompensationsmaßnahmen keine erheblichen Eingriffswirkungen verbleiben. 

Eingriffe in Natur- und Landschaft können vollständig kompensiert werden. Die 

Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts und das Landschaftsbild 

werden insgesamt erhalten bzw. wiederhergestellt. 

Im Einzelnen sind die Ergebnisse der Umweltprüfung im Umweltbericht dargestellt, 

der gesonderter Bestandteil der Planbegründung ist. 

1.4.3 Europäischer Gebiets- und Artenschutz 

Die allgemeine Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB wird ergänzt durch 

Untersuchungen zum europäischen Gebietsschutz (§ la Abs. 4 BauGB i. V. m. § 34 

Abs. 1 BNatSchG) und zum europäischen Artenschutz (§§ 42 ff. BNatSchG). Beides 

ist im Fachbeitrag Fauna zusammengefasst, der dem Umweltbericht als Anlage 2 

beigefügt ist. 

Gegenstand der FFH-Verträglichkeitsuntersuchung ist die Möglichkeit erheblicher 
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Auswirkungen auf das FFH-Gebiet „Schüssen und Schmalegger Tobel", vor allem 

hinsichtlich des Oberen Bampfen. Die Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass 

das FFH-Gebiet in den relevanten Bestandteilen weder direkt (durch 

Flächeninanspruchnahme) noch indirekt (durch Zerschneidungs- und 

Barrierewirkungen, Einleitungen und Einschwemmungen, Schallimmissionen, 

Lichtimmissionen, kumulative Wirkungen) erheblich beeinträchtigt wird. 

Im Zuge der artenschutzrechtlichen Prüfung wurden Auswirkungen auf Fledermäuse, 

Vögel, Schmetterlinge, Totholzkäfer und die Flussmuschel geprüft. Im Ergebnis 

wurde festgestellt, dass europarechtlich relevante Tier- und Pflanzenarten von dem 

Erweiterungsvorhaben nicht berührt werden. Spezielle Maßnahmen zur 

Eingriffsminderung oder -kompensation sind nicht erforderlich. 

Einzelheiten sind im Fachbeitrag Fauna (Anlage 2 des Umweltberichts) dargestellt. 

1.5 Grünordnung 

1.5.1 Gegenstand des Gründordnungsplans 

Zur Optimierung der Planung mit Blick auf Naturschutz und Landschaftspflege 

wurde ein Grünordnungsplan erarbeitet. Der Maßnahmenplan des 

Grünordnungsplans (Plan Nr. 860/2) ist Bestandteil der Satzung. Im Übrigen ist der 

Grünordnungsplan Teil dieser Begründung. 

Der Grünordnungsplan enthält eine umfassende Analyse und Bewertung des 

Naturhaushalts mit Blick auf den Charakter des Gebiets, Geologie und Boden, 

Wasser, Klima und Luft, Pflanzen, Tiere sowie Landschaft und Erholung. 

Auf Grundlage der Bestandsaufnahme werden Leitziele der Grünplanung formuliert. 

Wesentliche Ziele sind die Einbindung der geplanten Erweiterungsfläche in die 

Landschaft in Anlehnung an die naturräumlichen Gegebenheiten, die Vermeidung 

von negativen Auswirkungen auf das FFH-Gebiet „Schüssen und Schmalegger 

D \P{ajiuflgsorürcrD<uh£cr\BebJumigsplan\Snt/uiig 10 11 2010 doc 18/23 



Stand: 10.11.2010 

Tobel" sowie die bestmögliche Schonung der Schutzgüter Boden, Wasser, Klima, 

Pflanzen und Tiere sowie Landschaft und Erholung. 

Zur Umsetzung der Leitziele wurde ein Schutzkonzept aus Vermeidungs-, 

Minimierungs- und Kompensationsmaßnahmen entwickelt. Die Bilanzierung von 

Eingriffs- und Kompensationswirkungen kommt zu dem Ergebnis, dass 

Beeinträchtigungen des Naturhaushalts bei fachgerechter Umsetzung der 

Grünordnungsmaßnahmen ausgeschlossen sind. Alle Eingriffe werden weitgehend 

kompensiert. Das Landschaftsbild kann weitgehend wiederhergestellt werden. Damit 

ist der in die bauleitplanerische Abwägung integrierten naturschutzrechtlichen 

Eingriffsregelung nach § la Abs. 3 S. 1 BauGB i. V. m. §§ 18 ff. BNatSchG 

entsprochen. 

1.5.2 Gründordnungsmaßnahmen 

Die einzelnen Vermeidungs-, Minimierungs- und Kompensationsmaßnahmen sind im 

Maßnahmenplan des Grünordnungsplans (Plan Nr. 860/2) graphisch dargestellt. 

Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: 

V ermeidungsmaßnahmen: 

- Fachgerechter Umgang mit Abfall und Gefahrenstoffen (VI) 

- Erhalt von Bäumen und Sträuchern sowie Gehölzschutz (V2) 

- Verzicht auf Verwendung von Streusalz auf dem Betriebsgelände (V3) 

- Verpflanzung von 10 Solitär-Bäumen (V4) 

- Teilweiser Erhalt der extensiv genutzten Wiese mit Kompensationsfunktion (V5) 

- Teil weiser Erhalt der Kraut- und Ruderalsäume mit Kompensationsfunktion (V6) 

- Teilweiser Erhalt der bestehenden Gehölzstrukturen mit Kompensationsfunktion 

(V7) 

- Erhalt des Schwarzerlen-Eschenwaldes im Plangebiet (V8) 
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Minimierungsmaßnahmen: 

- Schutz des Oberbodens (Ml) 

- Klärung und gedrosselte Einleitung von Niederschlagswässern in den Bampfen 

(M2) 

- Installation von zielgerichteten, insektenschonenden Lampen im Betriebsgelände 

(M3) 

- Geländemodellierung (M4) 

- Rückbau des bestehenden Feldwegs (M5) 

- Verwendung offenporiger Beläge (M6) 

Interne Kompensationsmaßnahmen 

- Pflanzung von dichten Gehölzgruppen (Kl) 

- Anlage eines Kraut- und Ruderalsaumes (K2) 

- Pflanzung von standortheimischen Laubbäumen (K3) 

- Anlage von kleinen Grünflächen im Betriebsgelände (K4) 

Externe Kompensationsmaßnahmen 

- Herstellung einer naturnahen Waldrandpflanzung (K5) 

- Herstellung und Entwicklung von extensivem Grünland (K6) 

- Pflanzung von Feuchtgehölzen (K7) 

- Herstellung und Entwicklung eines extensiven Grünlandstreifens (K8) 

.5.3 Umsetzung der Grünordnungsmaßnahmen 

Die Maßnahmen V2 und V3, V5 bis V8, M2 bis M6 sowie Kl bis K4 werden im 

vorhabenbezogenen Bebauungsplan festgesetzt. 

Die Maßnahmen V4 und K5 bis K8 liegen außerhalb des Geltungsbereichs der 
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zeichnerischen Teils. Sie sind Gegenstand einer vertraglichen Regelung zwischen der 

Naturschutzbehörde und der Gemeinde Baindt. 

Die Maßnahmen V 1 und M 1 werden als verhaltensbezogene Regelungen, die sich 

an den Vorhabenträger richten, im Durchfuhrungsvertrag geregelt. 

Der Durchfuhrungsvertrag beinhaltet die Verpflichtung des Vorhabenträgers 

gegenüber der Gemeinde, alle Grünordnungsmaßnahmen umzusetzen. 

1.6 Erschließung 

Da es sich um eine Erweiterung handelt, ist die Erschließung unproblematisch. 

Anschlüsse an Strom- und Wasserversorgung sind vorhanden. Für die Beseitigung 

der Abwässer können bestehende Leitungen in das Plangebiet hinein verlängert 

werden. Bezüglich des Regenwassermanagements können die vorhandenen Anlagen 

genutzt werden. Die Regenrückhalte-, Regenklär- und Vorreinigungsbecken sind 

ausreichend groß dimensioniert. Es sind lediglich Anschlüsse zu schaffen. Die 

verkehrliche Erschließung erfolgt über die bestehende Einfahrt von der L284 und die 

Ausfahrt über die K 7951. Die Errichtung des vierten Hallenschiffs bedingt lediglich 

die Verlängerung der Umfahrung der Hallenschiffe im Betriebsgelände nach Norden. 

2. Begründung der textlichen Festsetzungen im Einzelnen 

2.1 Art der baulichen Nutzung 

Als Art der baulichen Nutzung wird ein Sondergebiet „Logistik" nach § 11 BauNVO 

festgesetzt. Die Festsetzungen sind prinzipiell deckungsgleich mit den Festsetzungen 

in der Ursprungsfassung des Bebauungsplan. Folgende Abweichungen bestehen: 

- In der - nicht abschließenden - Liste der zulässigen baulichen Anlagen nach 

Nr. 1.3 werden nur die im Änderungsbereich vorgesehenen Anlagen 

(Hochregallager, Gebäude für Konfektionierung) genannt. 
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- Unter Nr. 1.6 wird nur das Leitungsrecht L 1 aufgeführt. Das Leitungsrecht L 2 

liegt nicht im Änderungsbereich. 

2.2 Maß der baulichen Nutzung 

Die überbaubare Grundstücksfläche und die Baumassenzahl werden mit Blick auf das 

gesamte Baugrundstück neu festgesetzt (§§ 19, 21 BauNVO). Dieses reicht über den 

Geltungsbereich des zeichnerischen Teils hinaus. 

Bei der Angabe der zulässigen Höhen von Technischen Einrichtungen auf Gebäuden 

werden nur das Hochregallager und sonstige Gebäude genannt. Die Umschlaghalle, 

das Verwaltungsgebäude und die Waschhalle werden nicht erwähnt, weil sie sich 

außerhalb des Geltungsbereichs des zeichnerischen Teils zur Änderung der Satzung 

befinden. Insoweit bleibt es bei den bisher geltenden Festsetzungen. 

2.3 Überbaubare Grundstücksfläche 

Die Baugrenze wird im zeichnerischen Teil neu festgelegt, um die bauliche 

Erweiterung zu ermöglichen und die Anordnung der Gebäude zu steuern. Die 

Baufenster lassen dem Vorhabenträger hinreichende Spielräume. 

2.4 Bauweise 

Die Festsetzung zur Bauweise entspricht der Festsetzung in der Ursprungsfassung des 

Bebauungsplans. 

2.5 Abgrabungen 

Die Festsetzung zu Abgrabungen entspricht der Festsetzung in der Ursprungsfassung 

des Bebauungsplans. 

2.7 Vermeidungs-, Minimierungs- und Ausgleichsmaßnahmen 

Die vorgesehenen Vermeidungs-, Minimierungs- und Ausgleichsmaßnahmen sind im 

Einzelnen im Grünordnungsplan begründet. Hierauf wird verwiesen. 
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3. Begründung der örtlichen Bauvorschriften 

Die in den Änderungsbebauungsplan integrierten örtlichen Bauvorschriften 

entsprechen denjenigen in der Ursprungsfassung des Bebauungsplans. 
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